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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

Verfassungsgerichtshof
Freyung 8
A-1010 Wien
Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG)
Webgasse 6/L, 1060 Wien
                                                                                                 Wien, am 11.02.2026
Betreff: Förmlicher Antrag – Ergänzende Übermittlung gemäß Ihrem Schreiben vom 21. Jänner 2026, GZ: 2026-0.058.079 – ÖIF „Integrationsbarometer 2025“: strukturelle Stigmatisierung sowie kultureller Rassismus/Neorassismus (inkl. Beilagen)
Sehr geehrte Damen und Herren,
unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben mit der Geschäftszahl 2026-0.058.079 danken wir für die Mitteilung und die Klarstellung, dass unser Schreiben vom 15. Jänner 2026 keinen förmlichen Antrag im verfahrensrechtlichen Sinn darstellte.
Wir nehmen dies zum Anlass, hiermit ausdrücklich einen förmlichen Antrag an den Verfassungsgerichtshof zu richten.
Förmlicher Antrag (Begehren): Wir ersuchen höflich den Verfassungsgerichtshof um Prüfung und rechtliche Einordnung, ob und in welcher Form die Veröffentlichung „Integrationsbarometer 2025“ des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) sowie die daran anknüpfende staatliche Kommunikation und Verwendung eine verfassungsrechtlich relevante Problematik im Hinblick auf
– das Gleichheitsgebot,
– die Grundrechtsbindung staatlicher Organe,
– die staatliche Neutralität, insbesondere im Bereich von Religion und Minderheiten,
– sowie den Schutz vor diskriminierender staatlicher Kategorisierung,
begründen können, und welche verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten in einem solchen Fall grundsätzlich in Betracht kommen. Wir stellen ausdrücklich klar, dass dieser Antrag keine unmittelbare Sachentscheidung über die genannte Publikation begehrt, sondern auf die verfassungsrechtliche Einordnung der Problemlage sowie der zulässigen Antragswege abzielt.
Zur Unterstützung der rechtlichen Beurteilung übermitteln wir – zur Kenntnisnahme – ausgewählte Unterlagen, die den Sachverhalt, die Grundrechtsrelevanz sowie die öffentliche Wirkung der Publikation dokumentieren.
Wir ersuchen höflich um Bestätigung des Einlangens dieses Antrags und der beigefügten Unterlagen.
Mit freundlichen Grüßen
Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG Think Tank)
Vorstand
Wien, am 11.02.2026
Beilagen / Anlagen (PDF):
1. Schreiben der TKG an den VfGH vom 15.01.2026
2. Anlage 1 – Integrationsbarometer 2025: relevante Seiten (methodische und inhaltliche Befunde)
3. ICC/ESOMAR – strukturierte Gegenüberstellung (Kurzfassung, 5 Seiten)
4. Beilage 5 – Sachverhaltsdarstellung: Integrationsbarometer 2025 – Analyse der möglichen Verhetzungsnähe (§ 283 StGB) im Kontext des kulturellen Rassismus / Neorassismus
5. Anwaltliches Schreiben des ÖIF („prätorischer Vergleich“, 30.01.2026) – anonymisiert
Zur öffentlichen Dokumentation (Hinweis, URL):
– APA OTS Presseaussendung vom 09.02.2026
– APA OTS Pressemappe – Türkische Kulturgemeinde in Österreich
– Richtlinie (EU) 2024/1069 (Anti-SLAPP) – EUR-Lex
– European Parliament Study (2021) – SLAPP
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